
 

RWA-Profiseminar 12.10.2026           
Die RAL- Gütegemeinschaft Rauch- und Wärmeabzugsanlagen e.V. 
(GRW) veranstaltet in diesem Jahr wegen aktuellen 
Normeneinführungen im RWA-Bereich und wichtigen 
Unfallverhütungsvorschriften ein RWA-Profiseminar.  
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. 
 
Themenkreis 1: 
 
Dienstleistungen für Rauch- und 
Wärmeabzugsanlagen (RWA) 
DIN 18232-10 und nun? 
 
Neue Anforderungen an: 
  Planer 
  Projektierer 
  Montageunternehmen 
  Instandhalter 

Themenkreis 2: 
 
Arbeiten auf Flachdächern mit 
öffenbaren Lichtkuppeln sind 
hochgradig unfallgefährdet. 
Oftmals fehlen einfachste 
Sicherheitseinrichtungen um 
Kundendiensttechniker vor 
Absturz zu schützen. 

 

Themenkreis 1: 

Die DIN 18232-10 ist seit Dezember 2024 in Kraft. Für alle Dienstleister 
im Entrauchungsbereich gibt es wesentliche neue Anforderungen. 
Diverse Unternehmen sind bereits nach Norm zertifiziert. Sie gilt für 
folgende Entrauchungssystemarten: 

- Rauchableitung (z. B. EAT) und Aufzugschachtentrauchung 

- Natürlicher und maschineller Rauch- und Wärmeabzug (NRA, 
MRA, RWA) 

- Rauchfreihaltung (Differenzdrucksysteme, RDA) 

- Rauchschürzen 

Wir zeigen Ihnen den professionellen Weg zur Zertifizierung! 
Nachstehend finden Sie die Einladung speziell für Sie als RWA-

Dienstleister. 
 



 
 

Seminarinhalte: 

- Anwendungsbereich der Norm 
- Definition der verwendeten Begriffe 
- Anforderungen an das Dienstleistungsunternehmen 
- Anforderungen an den Dienstleister für jede Leistungsphase 
- Nachweis der Fachkompetenz an der Betriebsstätte oder in 

digitaler Form 
- Anforderungen an die Beschäftigten 
- Anforderungen an die Dokumentation für jede Leistungsphase 
- Verbindung zur europäischen Norm DIN EN16763 
- Möglichkeiten der notwendigen Zertifizierung 

 

Ihre Referenten: 

 
 

  
 

Matina Seifert 
 
Dipl. Wirtschaftsingenieurin 
Geschäftsführerin der RAL 
Gütegemeinschaft GRW e.V. 

Kurt Seifert 
 
- BDSH geprüfter 
Sachverständiger für RWA-
Anlagen 
-Mitglied des 
Sachverständigenausschusses 
des DIBt 
-Vorstandsvorsitz der RAL 
Gütegemeinschaft GRW e.V. 

 
 

Andreas Lautenschlager 
Angefragt! 
 
DESAG geprüfter 
Sachverständiger für Haus- 
und Gebäudetechnik 
 
 
 
 

 

 

 



 
 

 
 

Themenkreis 2: 

Wir zeigen Ihnen den Weg zum sicheren Schutz vor Absturz bei Arbeiten 
auf dem Dach mit geöffneten Lichtkuppeln. Verantwortlich für den 
unfallfreien Ablauf von Montagen und Instandhaltungsarbeiten von RWA-
Anlagen ist neben dem Instandhalter auch der Betreiber. 
 
 
Ihr Referent: 

Marco Reckers 
Teamleiter Außendienst Nordwest Vertrieb & Technik 
 

 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

GRW 
RAL-Gütegemeinschaft 
Rauch- und Wärmeabzugsanlagen e.V. 
Okerstraße 10 
38640 Goslar 
 

 

E-Mail-Kontakt 
info@grw-partner.de 

 
Telefon: +49 171 99 655 07 

 
www.grw-partner.de 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anmeldung 
Hiermit melden wir folgende Teilnehmer/innen für das Seminar am 12.10.2026 in 
Lehrte an (bitte deutlich schreiben für Zertifikat): 

 

……………………………………….. Teilnehmer 1 

 

……………………………………….. Teilnehmer 2 

 

Kontaktdaten des Bestellers: 

 

……………………………………….. Fa. und Anschrift 

 

……………………………………….. 

 

……………………………………….. Telefon/E-Mail 

 

……………………………………….. Name des Bestellers 

 

……………………………………….. Unterschrift 

 

zum Preis von € 298, – je Teilnehmer zzgl. MwSt. 

(GRW-Mitglieder € 244, – je Teilnehmer zzgl. MwSt.) 

Anmeldung ausgefüllt bitte zeitnah per mail (info@grw-partner.de)  

oder Post zurücksenden! Danke! 

Veranstaltungsort / Dauer 
 

MEDIAN HOTEL LEHRTE 
Zum Blauen See 3 

31275 Lehrte 
www.median-hotel.de 

 
Dauer 10 bis ca.14Uhr (Mittagessen ist inclusive) 

 



 
Allgemeine Teilnahmebedingungen für GRW-Seminare (2/2025) 

Anmeldung 
Die schriftliche Anmeldung erfolgt unter vollständiger Angabe Ihrer Firmenanschrift, 
der Namen der Teilnehmer, der Seminarbezeichnung und des Termins per Post oder 
E-Mail. Die Zahl der Seminarteilnehmer ist begrenzt, deshalb werden die 
Anmeldungen in der Reihenfolge ihres Einganges berücksichtigt. Sollte Ihre 
Anmeldung nicht berücksichtigt werden können, so merken wir Sie für den nächsten 
Termin in unserer Warteliste vor. Die Anmeldung ist bindend und verpflichtet zur 
Zahlung der gesamten Teilnahmegebühr. 
Teilnahmegebühr 
Die Teilnahmegebühr schließt die Kosten für das Seminar, ggf. ausführliche 
Seminarunterlagen sowie die Pausengetränke und den gemeinsamen Mittagsimbiss 
ein. Nicht eingeschlossen sind Fahrt-, Übernachtungs- und weitere 
Verpflegungskosten. Die Teilnehmergebühr, zuz. der gesetzlichen Mehrwertsteuer, 
ist nach Erhalt der Rechnung, spätestens jedoch bis zum Beginn der Veranstaltung, 
ohne jeden Abzug zu bezahlen. 
Unterkunft 
Wir empfehlen bei Bedarf das Veranstaltungshotel auch als Unterkunft zu nutzen. 
Rücktritt und Kündigung 
Registrierte Teilnehmer, die ihre Teilnahme am Seminar absagen, erhalten die 
Schulungsgebühr wie folgt erstattet: 
• Bei Absagen bis zu 30 Tagen vor Seminarbeginn: 
100 % abzüglich einer Bearbeitungsgebühr von 25,- Euro 
• Bei Absagen bis zu 14 Tagen vor Seminarbeginn: 50 % 
• Bei Absagen ab 10 Tage vor Seminarbeginn: keine Erstattung 
Der Rücktritt muss schriftlich erfolgen. 
Ausfall eines Seminars 
Bei Ausfall eines Seminars in Folge von Krankheit des Dozenten, höherer Gewalt 
o.ä. wird die Lehrgangsgebühr erstattet. Weitere Ansprüche bestehen nicht. 
Mindestteilnehmer 
GRW e.V. legt für jedes Seminar die Mindestteilnehmerzahl fest, mit der die 
Maßnahme durchgeführt wird. GRW e.V. kann Seminare wegen zu geringer 
Teilnehmerzahl absagen. 
Haftung 
GRW e.V. haftet nicht für Unfälle und Beschädigungen, Verlust oder Diebstahl 
mitgebrachter Gegenstände und Fahrzeuge. Ebenfalls übernimmt GRW e.V. keine 
Haftung für Schäden, die von und durch andere Seminarteilnehmer verursacht sind. 
GRW e.V. übernimmt keine Gewähr dafür, dass der Teilnehmer tatsächlich mit der 
Überreichung des Zeugnisses/ Teilnahmebescheinigung über das erforderliche Maß 
an Fachkunde im Sinne der gültigen Normen, Richtlinien usw. verfügt. Der 
Sachkundige handelt insoweit im Verhältnis zum Betreiber/ Kunde auf eigenes 
Risiko. Sollten im Zusammenhang mit der Planungs- und Instandhaltungstätigkeit 
von Dritten Ansprüche jeglicher Art an GRW e.V. gestellt werden, so verpflichtet sich 
der Teilnehmer im Innenverhältnis zur Freistellung von GRW e.V.. 
Datenspeicherung 
Durch die Anmeldung erklärt sich der Teilnehmer mit der automatischen Be- und 
Verarbeitung der personenbezogenen Daten für Zwecke der Seminarabwicklung 
einverstanden. 
Gerichtsstand 
Gerichtsstand ist Hamburg. 


